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BEILAGE 

 

15.057 - Synopse der Texte (Geltendes Recht (Verfassung und Gesetz), Volksinitiative, Gegenentwurf) 

 

Geltendes Verfassungsrecht 

(BV) 

Geltendes Gesetzesrecht 

(BankG, DBG, GwG) 

Eidgenössische Volksinitiative 

'Ja zum Schutz der Privatsphä-

re' 

Direkter Gegenentwurf 

I 

 

 

 

Art. 13 Schutz der Privatsphäre 

 I 

Die Bundesverfassung
 
wird wie folgt 

geändert: 

 

Art. 13 Schutz der Privatsphäre 

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt 

geändert:  

 

Art. 13 Schutz der Privatsphäre 
1
 Jede Person hat Anspruch auf Ach-

tung ihres Privat- und Familienlebens, 

ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, 

Post- und Fernmeldeverkehrs.
 

 1
 Jede Person hat Anspruch auf Schutz 

der Privatsphäre. 

1 
Jede Person hat Anspruch auf Schutz 

ihrer Privatsphäre.  

2 
Jede Person hat Anspruch auf Schutz 

vor Missbrauch ihrer persönlichen 

Daten
 

 2
 Jede Person hat Anspruch auf Ach-

tung ihres Privat- und Familienlebens, 

ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, 

Post- und Fernmeldeverkehrs und auf 

Schutz ihrer finanziellen Privatsphäre. 

2 
Jede Person hat Anspruch auf Ach-

tung ihres Privat- und Familienlebens, 

ihrer Wohnung, ihres Brief-, Post- 

und Fernmeldeverkehrs sowie ihrer 

finanziellen Privatsphäre.
 

 

 

 

 

 

 

 3
 Jede Person hat Anspruch auf Schutz 

vor Missbrauch ihrer persönlichen 

Daten. 

3 
Jede Person hat Anspruch auf Schutz 

vor Missbrauch ihrer persönlichen 

Daten. 
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Art. 47 Abs. 1, 1bis 4 und 5 BankG:  
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe wird bestraft, wer vor-

sätzlich: 

a. ein Geheimnis offenbart, das ihm 

in seiner Eigenschaft als Organ, 

Angestellter, Beauftragter oder Li-

quidator einer Bank, als Organ o-

der Angestellter einer Prüfgesell-

schaft anvertraut worden ist oder 

das er in dieser Eigenschaft wahr-

genommen hat; 

b. zu einer solchen Verletzung des 

Berufsgeheimnisses zu verleiten 

sucht; 

c. ein ihm nach Buchstabe a offen-

bartes Geheimnis weiteren Perso-

nen offenbart oder für sich oder 

einen anderen ausnützt. 
1bis Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich 
oder einem anderen durch eine Handlung 

nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen 

Vermögensvorteil verschafft. 
4 Die Verletzung des Berufsgeheimnisses 

ist auch nach Beendigung des amtlichen 

oder dienstlichen Verhältnisses oder der 

Berufsausübung strafbar. 
5
 Vorbehalten bleiben die eidgenössischen 

und kantonalen Bestimmungen über die 

Zeugnispflicht und über die Auskunfts-

pflicht gegenüber einer Behörde. 

 

 

4
 Dritte sind im Zusammenhang mit 

direkten Steuern, die von den Kanto-

nen veranlagt und eingezogen werden, 
zur Auskunft gegenüber Behörden 

über eine Person mit Wohnsitz oder 

Sitz in der Schweiz, die der Aus-

kunftserteilung nicht zustimmt, nur im 
Rahmen eines Strafverfahrens und 

ausschliesslich dann berechtigt, wenn 

der begründete Verdacht besteht, 

dass:  

 

4
 Banken sind hinsichtlich der von den 

Kantonen veranlagten und eingezoge-

nen direkten Steuern gegenüber Be-
hörden zu Bescheinigungen, Auskünf-

ten und Meldungen zu Bankbeziehun-

gen von Personen mit Wohnsitz oder 

Sitz in der Schweiz nur berechtigt und 
verpflichtet, wenn in einem Strafver-

fahren der begründete Verdacht auf 

eine schwere Steuerwiderhandlung 
besteht. Eine schwere Steuerwider-

handlung begeht insbesondere, wer:
 

 Art. 186 Abs. 1 DBG  a. zum Zweck einer Steuer-
hinterziehung gefälschte, verfälschte 

a. zum Zweck einer Steuerhinterzie-
hung gefälschte, verfälschte oder in-
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1
 Wer zum Zwecke einer Steuerhinterzie-

hung im Sinne der Artikel 175–177i ge-

fälschte, verfälschte oder inhaltlich un-

wahre Urkunden wie Geschäftsbücher, 

Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohn-
ausweise und andere Bescheinigungen 

Dritter zur Täuschung gebraucht, wird mit 

Gefängnis oder mit Busse bis zu 30 000 

Franken bestraft.  
 

oder inhaltlich unwahre Urkunden wie 

Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgs-

rechnungen oder Lohnausweise und 
andere Bescheinigungen Dritter zur 

Täuschung gebraucht wurden; oder 

 

haltlich unwahre Urkunden wie Ge-

schäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrech-

nungen oder Lohnausweise und ande-
re Bescheinigungen Dritter zur Täu-

schung gebraucht;  

 

 Art. 187 Abs. 1 DBG  
1
 Wer zum Steuerabzug an der Quelle 

verpflichtet ist und abgezogene Steuern 

zu seinem oder eines andern Nutzen ver-
wendet, wird mit Gefängnis oder mit 

Busse bis zu 30 000 Franken bestraft. 

b. vorsätzlich und fortgesetzt ein gros-

ser Steuerbetrag hinterzogen oder 
dazu Beihilfe geleistet oder angestiftet 

wurde. 

 

b. Quellensteuern veruntreut; oder  

 

 

 Art. 190 Abs. 2 DBG  
2
 Schwere Steuerwiderhandlungen sind 

insbesondere die fortgesetzte Hinterzie-

hung grosser Steuerbeträge (Art. 175 und 

176) und die Steuervergehen (Art. 186 

und 187). 

 c. fortgesetzt grosse Steuerbeträge 

hinterzieht. 

 

 
Art. 190 Abs. 1 DBG 
1
 Besteht der begründete Verdacht, dass 

schwere Steuerwiderhandlungen began-
gen wurden oder dass zu solchen Beihilfe 

geleistet oder angestiftet wurde, so kann 

der Vorsteher des EFD die ESTV ermäch-

tigen, in Zusammenarbeit mit den kanto-

nalen Steuerverwaltungen eine Untersu-

chung durchzuführen.
 

5
 Über das Vorliegen eines begründe-

ten Verdachts nach Absatz 4 ent-

scheidet ein Gericht. 

 

5
 Besteht der begründete Verdacht, 

dass schwere Steuerwiderhandlungen 
begangen wurden oder dass zu sol-

chen Beihilfe geleistet oder angestiftet 

wurde, so kann die Vorsteherin oder 
der Vorsteher des Eidgenössischen 

Finanzdepartements die Eidgenössi-

sche Steuerverwaltung ermächtigen, 
in Zusammenarbeit mit den kantona-

len Steuerverwaltungen eine Untersu-

chung durchzuführen.  
 

 
Art. 188 DBG Verfahren 
1 Vermutet die kantonale Verwaltung für 
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die direkte Bundessteuer, es sei ein Ver-

gehen nach den Artikeln 186–187 began-

gen worden, so erstattet sie der für die 

Verfolgung des kantonalen Steuerverge-

hens zuständigen Behörde Anzeige. Diese 

Behörde verfolgt alsdann ebenfalls das 

Vergehen gegen die direkte Bundessteuer. 
2 Das Verfahren richtet sich nach den 

Vorschriften der Strafprozessordnung 

vom 5. Oktober 2007 (StPO). 
3 Wird der Täter für das kantonale Steuer-

vergehen zu einer Freiheitsstrafe verur-

teilt, so ist eine Freiheitsstrafe für das 
Vergehen gegen die direkte Bundessteuer 

als Zusatzstrafe zu verhängen; gegen das 

letztinstanzliche kantonale Urteil kann 

Beschwerde in Strafsachen beim Bundes-

gericht nach den Artikeln 78–81 des Bun-

desgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

erhoben werden. 
4 Die ESTV kann die Strafverfolgung 

verlangen.
 

 
Art. 191 DBG Verfahren gegen Täter, 

Gehilfen u. Anstifter 
1 Das Verfahren gegenüber dem Täter, 

dem Gehilfen und dem Anstifter richtet 

sich nach den Artikeln 19–50 des Verwal-

tungsstrafrechtsgesetzes vom 22. März 

1974. Die vorläufige Festnahme nach 

Artikel 19 Absatz 3 des Verwaltungsstraf-

rechtsgesetzes ist ausgeschlossen. 
2 Für die Auskunftspflicht gilt Artikel 126 

Absatz 2 sinngemäss.
 

  

  6
 Im Zusammenhang mit indirekten 

Steuern gelten für die Auskunft ge-

genüber Behörden die Voraussetzun-

6
 Meldungen von Banken an Steuer-

behörden über die Entrichtung von 

Erträgen aus beweglichem Kapital-
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gen nach den Absätzen 4 und 5 sinn-

gemäss. 

vermögen, die zur Sicherung der 

schweizerischen Einkommens- oder 

Gewinnsteuer erfolgen, sind nur mit 
Zustimmung der begünstigten Person 

zulässig. 

 
 

Art. 9 GwG  Meldepflicht 
1 Ein Finanzintermediär muss der Melde-

stelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 
(Meldestelle) unverzüglich Meldung 

erstatten, wenn er: 

a. weiss oder den begründeten Ver-

dacht hat, dass die in die Ge-

schäftsbeziehung involvierten 

Vermögenswerte:  

1. im Zusammenhang mit einer 

strafbaren Handlung nach Ar-

tikel 260
ter

 Ziffer 1 oder 

305
bis

 StGB stehen, 

2. aus einem Verbrechen oder 

aus einem qualifizierten Steu-

ervergehen nach Artikel 

305
bis

 Ziffer 1bis StGB her-

rühren, 

3. der Verfügungsmacht einer 
kriminellen Organisation un-

terliegen, oder 

4. der Terrorismusfinanzierung 

(Art. 260
quinquies

 Abs. 1 

StGB) dienen; 

b. Verhandlungen zur Aufnahme ei-

ner Geschäftsbeziehung wegen ei-

nes begründeten Verdachts nach 

Buchstabe a abbricht; 

c. aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 

2 Buchstabe d durchgeführten Ab-

klärungen weiss oder Grund zur 

7
 In anderen als steuerlichen Belangen 

regelt das Gesetz die Voraussetzun-

gen, unter denen Auskunft erteilt wer-

den darf. 

 

7
 In Bezug auf Absatz 4 bleiben ge-

setzliche Meldepflichten von Banken 

im Zusammenhang mit der Bekämp-

fung der Geldwäscherei vorbehalten. 
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Annahme hat, dass die von der 

FINMA, der Eidgenössischen 

Spielbankenkommission oder einer 

Selbstregulierungsorganisation 

weitergeleiteten Daten einer Per-

son oder Organisation den Daten 

eines Vertragspartners, einer wirt-

schaftlich berechtigten oder einer 

zeichnungsberechtigten Person ei-

ner Geschäftsbeziehung oder einer 

Transaktion entsprechen. 
1bis Eine Händlerin oder ein Händler muss 

der Meldestelle unverzüglich Meldung 

erstatten, wenn sie oder er weiss oder den 

begründeten Verdacht hat, dass die Bar-

zahlungsmittel bei einem Handelsge-

schäft: 

a. im Zusammenhang mit einer straf-

baren Handlung nach Artikel 

260
ter

 Ziffer 1 oder 305
bis

 StGB 

stehen; 

b. aus einem Verbrechen oder aus ei-
nem qualifizierten Steuervergehen 

nach Artikel 305
bis

 Ziffer 1
bis

 

StGB herrühren; oder 

c. der Verfügungsmacht einer krimi-

nellen Organisation unterliegen. 
1ter Aus den Meldungen gemäss den Ab-

sätzen 1 und 1
bis

 muss der Name des 

Finanzintermediärs oder der Händlerin 

oder des Händlers ersichtlich sein. Das 

mit dem Fall befasste Personal des Finan-

zintermediärs oder der Händlerin oder des 

Händlers kann in der Meldung anonymi-

siert werden, sofern die Möglichkeit der 

Meldestelle und der zuständigen Strafver-

folgungsbehörde zur unverzüglichen 

Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt. 
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2 Der Meldepflicht nicht unterworfen sind 

Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und 

Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufs-

geheimnis nach Artikel 321 StGB unter-

steht.
 

   

 

 

8 
 In anderen Belangen als bei Steuer-

widerhandlungen regelt das Gesetz 

die Voraussetzungen, unter denen 
Bescheinigungen, Auskünfte und 

Meldungen erteilt werden dürfen. 

  II 

Die Übergangsbestimmungen der 

Bundesverfassung werden wie folgt 

ergänzt: 

Art. 197 Ziff. 11 (neu) 

11. Übergangsbestimmung zu Art. 13 

(Schutz der Privatsphäre) 

1
 Artikel 13 tritt in seiner geänderten 

Fassung mit Annahme durch Volk 

und Stände in Kraft. 

2
 Artikel 13 Absatz 2, soweit er den 

Schutz der finanziellen Privatsphäre 

regelt, und Absatz 4 ist für alle rechts-

anwendenden Behörden massgebend. 

3
 Der Gesetzgeber passt innerhalb von 

drei Jahren die Gesetze an Artikel 13 

Absatz 2, soweit er den Schutz der 

finanziellen Privatsphäre regelt, und 
Absätze 4–7 an. Der Bundesrat erlässt 

innerhalb eines Jahres die bis zum 
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Inkrafttreten dieser Gesetzesänderun-

gen erforderlichen Ausführungsbe-

stimmungen zu Artikel 13 Absätze 4 

und 5. 

 

 

                                            
i Steuerhinterziehungstatbestände DBG: 

Art. 175 Vollendete Steuerhinterziehung 

1 Wer als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterbleibt oder dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, wer als zum Steuerabzug an der 
Quelle Verpflichteter vorsätzlich oder fahrlässig einen Steuerabzug nicht oder nicht vollständig vornimmt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine unrechtmässige Rückerstattung oder einen ungerechtfertig-
ten Erlass erwirkt, wird mit Busse bestraft. 

2 Die Busse beträgt in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer. Sie kann bei leichtem Verschulden bis auf einen Drittel ermässigt, bei schwerem Verschulden bis auf das Dreifache erhöht werden. 

3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung selbst an, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: 

a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 

b. sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltlos unterstützt; und 

c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht. 

4 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraussetzungen nach Absatz 3 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt. 

Art. 176  Versuchte Steuerhinterziehung 

1 Wer eine Steuer zu hinterziehen versucht, wird mit Busse bestraft. 

2 Die Busse beträgt zwei Drittel der Busse, die bei vorsätzlicher und vollendeter Steuerhinterziehung festzusetzen wäre. 

Art. 177  Anstiftung, Gehilfenschaft, Mitwirkung 

1 Wer vorsätzlich zu einer Steuerhinterziehung anstiftet, Hilfe leistet oder als Vertreter des Steuerpflichtigen eine Steuerhinterziehung bewirkt oder an einer solchen mitwirkt, wird ohne Rücksicht auf die 
Strafbarkeit des Steuerpflichtigen mit Busse bestraft und haftet überdies solidarisch für die hinterzogene Steuer. 

2 Die Busse beträgt bis zu 10 000 Franken, in schweren Fällen oder bei Rückfall bis zu 50 000 Franken. 

3 Zeigt sich eine Person nach Absatz 1 erstmals selbst an und sind die Voraussetzungen nach Artikel 175 Absatz 3 Buchstaben a und b erfüllt, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen und die Soli-
darhaftung entfällt 


